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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

In Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 (im Folgenden „Verordnung“) wird 

der Kommission die Befugnis übertragen, nach Vorlage von Standardentwürfen durch die 

Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Berechnung der 

Anforderung für fixe Gemeinkosten festzulegen und den Begriff der wesentlichen Änderung 

zu bestimmen. 

Nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung der EBA 

befindet die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Erhalt von Standardentwürfen 

darüber, ob sie diese billigt. Aus Gründen des Unionsinteresses kann die Kommission 

Standardentwürfe nach dem in den genannten Artikeln festgelegten Verfahren lediglich 

teilweise oder mit Änderungen billigen. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Gemäß Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 hat die EBA 

zu dem Entwurf technischer Standards, der der Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 4 der 

Verordnung übermittelt wurde, eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Am 4. Juni 2020 

wurde auf der Website der EBA ein Konsultationspapier veröffentlicht; die Konsultation 

endete am 4. September 2020. Die EBA hat sich außerdem mit der Europäischen Wertpapier- 

und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) abgestimmt. Darüber hinaus hat sie eine Stellungnahme 

der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 eingesetzten Interessengruppe 

Bankensektor zum Entwurf technischer Standards eingeholt. Bei der Übermittlung des 

Standardentwurfs hat die EBA dargelegt, in welcher Form die Konsultationsergebnisse in den 

der Kommission vorgelegten endgültigen Entwurf eingeflossen sind. 

Mit dem Standardentwurf hat die EBA der Kommission nach Artikel 10 Absatz 1 

Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ihre Folgenabschätzung samt einer 

Kosten-Nutzen-Analyse für den der Kommission übermittelten Entwurf vorgelegt. Diese ist 

abrufbar unter: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/regulatory-

technical-standards-prudential-requirements-investment-firms, Seiten 60-85 des endgültigen 

Entwurfs technischer Regulierungsstandards. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

In Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung wird der EBA das Mandat erteilt, die Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards zur Ergänzung der Berechnung der Anforderung für fixe 

Gemeinkosten zu erarbeiten. In den Entwürfen technischer Regulierungsstandards wird 

insbesondere näher ausgeführt, welche Abzüge bei der Berechnung von den Zahlen 

vorzunehmen sind, die sich aus den geltenden Rechnungslegungsstandards ergeben, auf deren 

Grundlage die fixen Gemeinkosten berechnet werden. 

Da das Mandat mit dem Mandat in Artikel 97 Absatz 4 der CRR vergleichbar ist, stützt sich 

dieser Entwurf technischer Regulierungsstandards auf die Delegierte Verordnung (EU) 

2015/488 der Kommission, wobei der breitere Anwendungsbereich und die erforderlichen 

zusätzlichen Spezifikationen berücksichtigt werden. Auf ähnlicher Grundlage der genannten 

Delegierten Verordnung werden Kriterien eingeführt, die den Begriff einer wesentlichen 

Änderung der Geschäftstätigkeiten einer Wertpapierfirma festlegen. 
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Der Entwurf technischer Regulierungsstandards präzisiert außerdem die zusätzlichen Posten, 

die von Waren- und Emissionszertifikatehändlern aufgrund der Besonderheiten der von 

diesen Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten von den Gesamtausgaben abzuziehen sind. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 11.4.2022 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die 

Eigenmittelanforderungen für Wertpapierfirmen auf der Grundlage der fixen 

Gemeinkosten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 

Nr. 806/20141, insbesondere auf Artikel 13 Absatz 4 Unterabsatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Da nicht alle Wertpapierfirmen über geprüfte Abschlüsse verfügen müssen, sollten 

Vorschriften zur Festlegung der Eigenmittelanforderung für Wertpapierfirmen auf der 

Grundlage der fixen Gemeinkosten diesen Firmen ermöglichen, die Anforderung für 

fixe Gemeinkosten auch auf der Basis nicht geprüfter Abschlüsse zu berechnen, wenn 

ihre Abschlüsse nicht der Prüfungspflicht unterliegen. In den Fällen, in denen die 

geprüften Abschlüsse keinen Zwölfmonatszeitraum abdecken, sollte die 

Wertpapierfirma außerdem eine Berechnung vornehmen, um ein Jahresäquivalent zu 

bestimmen und damit die Übereinstimmung mit der Anforderung des Artikels 13 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 zu gewährleisten. 

(2) Da die Differenz zwischen Brutto- und Nettogewinnen in Bezug auf die Finanzlage 

einer Firma durch die Fixkosten für den Geschäftsbetrieb der Firma gebildet wird, 

sollte der Abzug der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 

genannten Gewinnbeteiligungen der Mitarbeiter, der Geschäftsführer und der 

Gesellschafter von den Gesamtkosten einer Wertpapierfirma so verstanden werden, 

dass er sich auf die Nettogewinne bezieht.  

(3) Da außerdem die Zahlung von Prämien für Mitarbeiter und sonstigen Vergütungen 

zeitlich abgegrenzt werden kann und unterschiedlichen Vereinbarungsstrukturen 

unterliegen könnte, sollten diese Prämien und sonstigen Vergütungen als vom 

Nettogewinn abhängig angesehen werden, wenn dies keine Auswirkungen auf die 

Kapitalposition der Firma haben würde, sei es aufgrund bereits geleisteter Zahlungen 

oder aufgrund einer fehlenden Zahlungspflicht bei Nichtvorliegen eines Nettogewinns.  

(4) Wertpapierfirmen müssen die Fixkosten Dritter in die Berechnung ihrer 

Gesamtausgaben einbeziehen. Wenn diese Kosten jedoch nicht in vollem Umfang im 

Namen der Wertpapierfirmen anfallen, sollten sie bis zu dem Betrag einbezogen 

werden, der der Wertpapierfirma zuzuordnen ist. 

                                                 
1 ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1. 
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(5) Nicht alle Wertpapierfirmen wenden die internationalen Rechnungslegungsstandards 

an, und es bestehen Unterschiede zwischen den geltenden Rechnungslegungsstandards 

bei der Berechnung der Gesamtkosten. Zusätzlich zu den in Artikel 13 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 genannten Elementen sollten die von den 

Wertpapierfirmen von ihren Gesamtausgaben abzuziehenden Elemente, die für die 

Berechnung der Anforderung für fixe Gemeinkosten herangezogen werden, genauer 

festgelegt werden, um die Vergleichbarkeit bei der Berechnung der Anforderung für 

fixe Gemeinkosten zu gewährleisten. 

(6) In Anbetracht der Besonderheiten der Geschäftstätigkeit von Waren- und 

Emissionszertifikatehändlern sollten diese Händler Ausgaben im Zusammenhang mit 

Rohstoffen von den Gesamtausgaben abziehen, die zur Berechnung ihrer Anforderung 

für fixe Gemeinkosten herangezogen werden. 

(7) Falls eine Wertpapierfirma, die ein Market-Maker ist, abgewickelt wird, stellt sie ihre 

Market-Making-Dienstleistungen ein, und somit fallen keine Handelsgebühren mehr 

an, die sie normalerweise bei der Erbringung dieser Dienstleistungen zu entrichten hat. 

Diese Gebühren sollten daher von den Gesamtausgaben ausgenommen werden, die zur 

Berechnung der Anforderung für fixe Gemeinkosten herangezogen werden. 

Gleichzeitig kann der Market-Maker im Falle einer Abwicklung weiterhin einen 

Wertpapierbestand halten, den er normalerweise für seine Market-Making-Tätigkeiten 

verwendet. Wird dieser Bestand liquidiert, würden Handelsgebühren anfallen, die in 

die Gesamtausgaben für die Berechnung der Anforderung für fixe Gemeinkosten 

einbezogen werden sollten. 

(8) Fixe Gemeinkosten können sich im Gleichklang mit den Geschäftstätigkeiten der 

Wertpapierfirma entwickeln und sollten in diesem Fall nicht als wesentliche Änderung 

im Sinne von Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 angesehen werden. 

Es können sich jedoch Umstände ergeben, unter denen Veränderungen wie 

Verschiebungen in den Geschäftsmodellen oder Fusionen und Übernahmen auftreten 

und zu erheblichen Schwankungen bei den veranschlagten fixen Gemeinkosten führen 

können. Daher sollten in den Vorschriften zur Festlegung der Eigenmittelanforderung 

für Wertpapierfirmen auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten objektive 

Schwellenwerte auf der Basis der veranschlagten fixen Gemeinkosten festgelegt 

werden, um den Begriff der wesentlichen Änderung zu präzisieren. 

(9) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der 

Kommission von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nach Abstimmung mit 

der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde übermittelt wurde. 

(10) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat zu diesem Entwurf öffentliche 

Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und 

Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates2 

eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt. 

                                                 
2 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur 

Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der 

Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Berechnung der Anforderung für fixe Gemeinkosten 

(1) Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 beziehen 

sich die „Zahlen, die sich aus dem geltenden Rechnungslegungsrahmen ergeben“ auf 

Zahlen des jüngsten geprüften Jahresabschlusses einer Wertpapierfirma nach 

Gewinnausschüttung oder des jüngsten Jahresabschlusses, wenn der Abschluss einer 

Wertpapierfirma nicht der Prüfungspflicht unterliegt. 

(2) Für den Fall, dass der jüngste geprüfte Jahresabschluss der Firma keinen 

Zwölfmonatszeitraum abdeckt, dividiert die Firma die Beträge in diesem 

Jahresabschluss durch die Anzahl der im Abschluss abgedeckten Monate und 

multipliziert das Ergebnis anschließend mit zwölf, um ein Jahresäquivalent zu 

berechnen. 

(3) Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) 2019/2033 werden Gewinnbeteiligungen der Mitarbeiter, der 

Geschäftsführer und der Gesellschafter auf der Grundlage des Nettogewinns 

berechnet. 

(4) Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) 2019/2033 werden Prämien für Mitarbeiter und sonstige 

Vergütungen als vom Nettogewinn der Wertpapierfirma im betreffenden Jahr 

abhängig angesehen, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die abzuziehenden Prämien für Mitarbeiter oder sonstigen Vergütungen 

wurden bereits in dem Jahr vor dem Jahr der Zahlung an die Mitarbeiter 

gezahlt oder die Zahlung der Prämien oder sonstigen Vergütungen an 

Mitarbeiter hat keine Auswirkungen auf die Kapitalposition der Firma im Jahr 

der Zahlung.  

b) Für das laufende Jahr und die Folgejahre ist die Firma nicht verpflichtet, 

weitere Prämien oder andere Zahlungen in Form einer Vergütung zu gewähren 

oder zuzuweisen, es sei denn, sie erzielt in diesem Jahr einen Nettogewinn. 

(5) Fallen Dritten, einschließlich vertraglich gebundenen Vermittlern, feste Ausgaben im 

Namen der Wertpapierfirmen an, die nicht bereits bei den in dem in Absatz 1 

genannten Jahresabschluss enthaltenen Gesamtausgaben berücksichtigt sind, werden 

diese festen Ausgaben zu den Gesamtausgaben der Wertpapierfirma addiert. Ist eine 

Aufschlüsselung der Ausgaben der Dritten verfügbar, fügt die Wertpapierfirma von 

diesen festen Ausgaben nur den Anteil zu den Zahlen für die Gesamtausgaben hinzu, 

der der Wertpapierfirma zuzuordnen ist. Ist keine Aufschlüsselung verfügbar, fügt 

die Wertpapierfirma nur den Anteil der Ausgaben der Dritten zu den Zahlen für die 

Gesamtausgaben hinzu, der dem Businessplan der Wertpapierfirma entspricht. 

(6) Neben den in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 genannten 

Abzugsposten werden auch die folgenden Posten von den Gesamtausgaben 

abgezogen, wo sie gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen in den 

Gesamtausgaben aufgeführt werden: 

a) an zentrale Gegenparteien, Börsen und andere Handelsplätze und 

Zwischenmakler für das Ausführen, Erfassen oder Clearen von Geschäften 

entrichtete Gebühren, Vermittlungsgebühren und andere Entgelte, nur wenn sie 
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unmittelbar an die Kunden weitergegeben und ihnen in Rechnung gestellt 

werden. Hierbei sind keine Gebühren und andere Entgelte zu berücksichtigen, 

die für die Beibehaltung der Mitgliedschaft oder für die Erfüllung von 

finanziellen Verpflichtungen zur Verlustbeteiligung gegenüber zentralen 

Gegenparteien, Börsen und anderen Handelsplätzen erforderlich sind; 

b) an Kunden entrichtete Zinsen für Kundengelder, wenn keinerlei Verpflichtung 

zur Zahlung solcher Zinsen besteht; 

c) Aufwendungen aus Steuern, wenn sie im Zusammenhang mit den jährlichen 

Gewinnen der Wertpapierfirma fällig werden; 

d) Verluste aus dem Handel für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten; 

e) Zahlungen im Zusammenhang mit vertraglichen Gewinn- und 

Verlustübernahmevereinbarungen, nach denen die Wertpapierfirma verpflichtet 

ist, ihr Jahresergebnis nach Erstellung ihres Jahresabschlusses an das 

Mutterunternehmen zu übertragen; 

f) Einzahlungen in einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach Artikel 26 

Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates3; 

g) Ausgaben im Zusammenhang mit Posten, die bereits gemäß Artikel 36 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von den Eigenmitteln abgezogen 

wurden. 

Zusätzlich zu den in Unterabsatz 1 aufgeführten Posten können Market-Maker im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 7 der Richtlinie 2014/65/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 auch folgenden Betrag (A) abziehen: 

A = B – 4 × C, dabei gilt: 

B = vom Market-Maker gezahlte Handelsgebühren für Geschäfte, für die der 

Market-Maker Market-Making-Tätigkeiten ausführt (jährlicher Betrag), sofern 

diese Gebühren nicht direkt an die Kunden weitergegeben und ihnen in 

Rechnung gestellt wurden; 

C = Handelsgebühren, die für den Verkauf eines Wertpapierportfolios anfallen 

würden, das dem größten Tagesendbestand von Wertpapieren entspricht, die 

der Market-Maker im Vorjahr für Market-Making-Zwecke hielt. 

Artikel 2 

Berechnung der Anforderung für fixe Gemeinkosten für Waren- und 

Emissionszertifikatehändler 

Waren- und Emissionszertifikatehändler können Aufwendungen für Rohstoffe im 

Zusammenhang mit einer Wertpapierfirma abziehen, die mit Derivaten der zugrunde 

liegenden Ware handelt. 

                                                 
3 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 

L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
4 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 

12.6.2014, S. 349). 
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Artikel 3 

Begriff der wesentlichen Änderung 

Eine wesentliche Änderung im Sinne von Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2019/2033 gilt als eingetreten, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) eine Änderung in Form einer Zunahme oder eines Rückgangs der Geschäftstätigkeit 

der Firma führt zu einer Veränderung der veranschlagten fixen Gemeinkosten der 

Firma für das laufende Jahr um mindestens 30 Prozent; 

b) eine Änderung in Form einer Zunahme oder eines Rückgangs der Geschäftstätigkeit 

der Firma führt zu Veränderungen der Eigenmittelanforderungen der Firma auf der 

Grundlage der veranschlagten fixen Gemeinkosten für das laufende Jahr um 

mindestens zwei Millionen Euro. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 11.4.2022 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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